MARKTGEMEINDE
VELDEN AM WORTHER SEE

A-9220 Velden - Seecorso 2
E-Mail: velden@ktn.gde.at - www.velden.gv.at

Zahl: 5-9200/12/2025/VA2026/Grd

Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Velden am Woérther See vom 16.12.2025,
Zl. 5-9200/12/2025/VA2026/Grd, mit der der Voranschlag fur das Haushaltsjahr
2026 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2026)

GemaB § 6 Karntner Gemeindehaushaltsgesetz - K-GHG, LGBI. Nr. 80/2019, wird
verordnet:

§1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag flir das Finanzjahr 2026.

§2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Ertrage und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Ertrage: € 30.736.100
Aufwendungen: € 31.255.400
Entnahmen von Haushaltsriicklagen:

Zuweisung an Haushaltsrucklagen: € 52.000
Nettoergebnis nach Haushaltsriicklagen: € -571.300

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen: € 31.101.900
Auszahlungen: € 31.610.700

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -508.800



§3
Deckungsfihigkeit

GemaB § 14 Abs 1 K-GHG wird flur folgende Abschnitte gegenseitige
Deckungsfahigkeit festgelegt:

a) Samtlicher Personalaufwand (Postenklasse 5) ist innerhalb der
Hoheitsverwaltung und bei den Teilabschnitten mit Kostendeckungsprinzip (8200
Wirtschaftshof, 8500 Wasserversorgung, 8510 u. 8511 Abwasserbeseitigung,
8520 Abfallwirtschaft, 8530 Wohn- u. Geschaftsgebaude, 8590 Freibader)
gegenseitig deckungsfahig

b) Samtliche Ausgaben des Sachaufwandes innerhalb eines Verwaltungszweiges
(Unterabschnitt) sind gegenseitig deckungsfahig.

c) Alle Verwaltungsstellen deren Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen zu
decken sind (GeblUhrenhaushalte und Betriebe mit marktbestimmter Tatigkeit,
Haushalte mit Kostendeckungsprinzip) kénnen die veranschlagten Ausgaben im
AusmaB der Mehreinnahmen Uberschreiten.

d) FUr Betriebe mit marktbestimmter Tatigkeit und investive Einzelvorhaben
besteht Deckungsfahigkeit nur fir Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit
marktbestimmter Tatigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.

§4

Kontokorrentrahmen
GemaB § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:
Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kdnnen Kassen-(Kontokorrent) Kredite
bis zum
HochstausmaB von € 5.000.000

aufgenommen werden.

§5

Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung,
die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Janner 2026 in Kraft.

Der Blrgermeister:

Ferdinand Vouk



@

Unterzeichner

Mar kt genei nde Vel den am Wbrt her See

Datum/Zeit-UTC

2025-12-17T12: 37: 18+01: 00

Aussteller-Zertifikat

a- si gn- cor por at e- 07

Serien-Nr.

1635549919

Hinweis

Di eses Dokunent wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck dieses
Dokuments hat genmé § 20 E- Governnent-Gesetz die Bewei skraft
einer offentlichen Urkunde.

Prifinformation

Di eses Dokunent wurde antssigniert. |nformationen zur Prifung
der el ektroni schen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter
http://ww. vel den. gv. at/ ant ssi gnat ur




		2025-12-17T12:37:18+0100
	Marktgemeinde Velden am Wörther See
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




